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UNTERNEHMER

WIE SIND ABMAHNUNGEN 
UMSATZSTEUERLICH ZU BEHANDELN?

Das Bundesfinanzministerium hat sich zur umsatzsteuerrechtli-
chen Behandlung von Abmahnungen bei Urheberrechtsverlet-
zungen und bei unlauteren Wettbewerbshandlungen geäußert. In 
diesem Zusammenhang wurde der Umsatzsteuer-Anwendungs-

erlass angepasst. Sofern ein Unternehmer einen Dritten wegen 
Urheberrechtsverletzungen oder wegen unlauteren Wettbewerbs 
abmahnt und dafür eine Gebühr verlangt, ist zu klären, ob es 
sich entweder um einen nichtsteuerbaren Schadenersatz oder 
um eine steuerbare Leistung des Abmahnenden handelt. 

Der Bundesfinanzhof hatte sich bereits 2016 und 2019 mit dieser 
Thematik auseinandergesetzt und entschieden, dass ein steuer-
barer Leistungsaustausch vorliegt.
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Die Finanzverwaltung hat die Grundsätze dieser Rechtsprechung 
zu Abmahnleistungen nun umgesetzt und sich insbesondere zu 
folgenden Punkten geäußert:

	● zum Leistungsgegenstand,
	● zum Zeitpunkt der Leistung,
	● zur Bemessungsgrundlage,
	● zum Steuersatz,
	● zum unberechtigten Steuerausweis und
	● zu Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie.

Die Leistung des Abmahnenden soll darin bestehen, dass der 
Abgemahnte nicht nur Gelegenheit erhält, möglichst kostengüns-
tig Geldansprüche des Abmahnenden zu befriedigen, sondern 
auch erstmalig von dem Rechtsverstoß Kenntnis erlangt. Die 
Abmahnleistung gilt als ausgeführt, wenn dem Abgemahnten ein 
wirtschaftlicher Vorteil zugewandt wird. Dabei bestimmt sich die 
Bemessungsgrundlage nach dem Gegenwert für die Abmahn-
leistung. Die Leistung unterliegt dem Regelsteuersatz.

Ein unberechtigter Steuerausweis liegt vor, wenn die Zusen-
dung einer Abmahnung an einen Rechtsverletzer nicht aufgrund 
eines berechtigten Anspruchs erfolgt und der Abmahnende eine 
Rechnung mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer erteilt 
hat. Bis zur Beseitigung der Gefährdung des Steueraufkommens 
schuldet der Abmahnende den ausgewiesenen Steuerbetrag.

Hinweis: Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fäl-
le anzuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn die 
Beteiligten bei der Zahlung für vor dem 01.11.2021 durchge-
führte Abmahnleistungen von einem nichtsteuerpflichtigen 
Entgelt ausgehen.

SCHADENERSATZ EINES KOMMANDITISTEN 
IST STEUERPFLICHTIG

Ob ein Schadenersatzanspruch eines Kommanditisten der Ein-
kommensteuer unterliegt, darüber hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem neuen Urteil entschieden.

Im zugrundeliegenden Fall hatte der Kläger, ein Kommanditist ei-
ner gewerblich tätigen Fonds-KG, vor einem Zivilgericht ein Urteil 
erstritten, durch das ihm gegen den Ersteller des Beteiligungs-
prospekts für einen gewerblich tätigen Filmfonds, dem der 
Kläger als Kommanditist beigetreten war, Schadenersatz zuge-
sprochen worden war. Der Anspruch resultierte aus fehlerhaften 
Angaben in dem Beteiligungsprospekt. 

Anders als das Finanzamt war der Kläger der Meinung, dass die-
ser Anspruch nicht der Besteuerung unterliegt. In dieser Frage 
urteilte der BFH nun, dass auch Ansprüche aus zivilrecht-

licher Prospekthaftung, die dem Mitunternehmer einer KG 
wegen unzureichender Informationen über eine eingegangene 
Beteiligung gegen einen Vermittler oder Berater zustehen, der 
Besteuerung unterliegen. Dies gilt nach Auffassung des BFH 
nicht nur für den Schadenersatz aus der Prospekthaftung selbst, 
sondern auch für den Zinsanspruch, den der Kläger für die Dauer 
seines zivilgerichtlichen Schadenersatzprozesses erstritten hat.

Der BFH verwies auf die ständige höchstrichterliche Rechtspre-
chung, nach der zu den gewerblichen Einkünften des Gesell-
schafters einer Personengesellschaft alle Einnahmen und Aus-
gaben gehören, die ihre Veranlassung in der Beteiligung an der 
Gesellschaft haben.

Hinweis: Erhält der Gesellschafter Schadenersatz, so ist 
dieser als Sonderbetriebseinnahme bei den gewerblichen 
Einkünften zu erfassen, wenn das schadenstiftende Ereig-
nis mit der Stellung des Gesellschafters als Mitunternehmer 
zusammenhängt.

GRUNDSTÜCKSLIEFERUNGEN: VERZICHT 
AUF UMSATZSTEUERBEFREIUNG
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Um eine Doppelbesteuerung mit Umsatzsteuer und Grund-
erwerbsteuer zu vermeiden, existiert im Umsatzsteuergesetz 
(UStG) eine Steuerbefreiung für Umsätze, die unter das Grund-
erwerbsteuergesetz fallen. Danach kann die Lieferung von Ge-
bäuden und dem dazugehörigen Grund und Boden ohne Umsatz-
steuer erfolgen. Im UStG besteht aber zugleich die Möglichkeit, 
auf die Steuerbefreiung zu verzichten, wenn der Umsatz an einen 
anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird.

In einem neuen Beschluss hat der Bundesfinanzhof nun ent-
schieden, dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung widerru-
fen werden kann, solange die Steuerfestsetzung für das Jahr der 
Leistungserbringung noch anfechtbar oder aufgrund eines 
Vorbehalts der Nachprüfung noch änderbar ist. Zwar ist im 
UStG geregelt, dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung nur in 
dem der Grundstückslieferung zugrundeliegenden notariell zu 
beurkundenden Vertrag erklärt werden kann, so dass eine spä-
tere Option hin zur Steuerpflicht in einer nachfolgenden Fassung 
des Vertrags ausgeschlossen ist. Diese Regelung betrifft nach 
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Gerichtsmeinung aber nicht den Widerruf des Verzichts auf 
die Steuerbefreiung.

BESTEUERUNG VON SPORTWETTEN IST 
VERFASSUNGS- UND EUROPARECHTSKONFORM

Wetteinsätze bei Pferderennen, Sportwetten und Lotterien wer-
den nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz (RennwLottG) be-
steuert. Die seit 2012 geltende Sportwettenbesteuerung ist 
zusammen mit der Besteuerung von Lotterien und Rennwetten 
von erheblicher finanzieller Bedeutung: Das Steueraufkom-
men lag im Jahr 2020 bei mehr als 1,9 Mrd. €.

In zwei neuen Urteilen hat der Bundesfinanzhof (BHF) die seit 
2012 geltenden Besteuerungsregeln nun als verfassungskon-
form und mit dem Europarecht vereinbar eingestuft.

Geklagt hatten ausländische Unternehmen, die ihre Sportwetten 
über das Internet an in Deutschland lebende Kunden angebo-
ten hatten. Die Unternehmen führten auf die Wetteinsätze eine 
Sportwettensteuer von 5 % an das zuständige Finanzamt ab. 
Vor dem BFH wandten sie sich gegen den Steuerzugriff, da die-
ser gegen zahlreiche Regelungen des Grundgesetzes verstoße 
und zudem europarechtswidrig sei.

Der BFH stufte die Besteuerungsregeln für Sportwetten jedoch 
als rechtmäßig ein. Die für die Besteuerung einschlägige Re-
gelung im RennwLottG war nach Gerichtsmeinung formell ord-
nungsgemäß zustande gekommen. Zudem lag kein strukturelles 
gesetzliches Vollzugsdefizit vor, das einer Steuererhebung ent-
gegenstand, da das RennwLottG inländische und ausländische 
Anbieter von Sportwetten gleichermaßen zur Besteuerung he-
ranzieht. Angesichts der moderaten Höhe der Sportwettensteuer 
von 5 % der Wetteinsätze war die Steuer nach Meinung der Bun-
desrichter auch nicht „erdrosselnd“.

Hinweis: Auch europarechtliche Zweifel an dem Regelwerk 
verneinte der BFH. Da die Besteuerung inländische wie 
ausländische Anbieter in gleicher Weise und zu gleichen 
Bedingungen trifft, ist der freie Dienstleistungsverkehr nicht 
beschränkt.

FOLGEN DES BREXITS FÜR DIE 
VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in Bezug auf die 
Verwaltungszusammenarbeit zu den Folgen des Austritts des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
EU geäußert.

Es wurde zwischen der EU und der Europäischen Atomgemein-
schaft (EURATOM) einerseits und dem Vereinigten Königreich 

Großbritannien und Nordirland andererseits am 24.12.2020 ein 
Handels- und Kooperationsabkommen abgeschlossen. Die-
ses Abkommen trat vorläufig zum 01.01.2021 in Kraft. Das Euro-
päische Parlament stimmte dem Abkommen am 27.04.2021 zu. 
Der Europäische Rat genehmigte das Abkommen am 29.04.2021. 
Das Abkommen beinhaltet im Bereich der Umsatzsteuer das 
„Protokoll über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 
und über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in 
Bezug auf Steuern und Abgaben“.

Bereits im Dezember 2020 hatte das BMF zu den Konsequenzen 
des Austritts des Vereinigten Königreichs Stellung genommen. 
Die dort getroffenen Regelungen zur Bearbeitung von Amtshil-
feersuchen wurden nun aufgrund des Abkommens aufgehoben. 
Das BMF hat die Anwendung dieses Protokolls erläutert, insbe-
sondere hinsichtlich der Übergangsregelungen.

GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

RISIKOZUSCHLAG WEGEN 
NACHRANGIGKEIT IST FREMDÜBLICH

Ein beliebtes Streitthema in Betriebsprüfungen ist die Fremdüb-
lichkeit von Zinssätzen bei Gesellschafterdarlehen. Gerne argu-
mentieren Betriebsprüfer, dass der von einer Kapitalgesellschaft 
als Darlehensnehmerin gezahlte Zins an die Gesellschafter als 
Darlehensgeber unüblich hoch sei (im Fremdvergleich), und 
wollen darin eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) erken-
nen. Die Folge ist, dass die die Zinsen zahlende Kapitalgesell-
schaft die Zinsen nicht als Betriebsausgaben buchen kann, so-
weit diese „überhöht“ sind.

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall hatte 
die Klägerin (eine inländische GmbH) zur Finanzierung eines Be-
teiligungserwerbs (unter anderem) zwei Darlehen aufgenommen:

	● ein mit 4,78 % verzinstes Bankdarlehen; die Bank hatte hin-
sichtlich des Darlehens vollumfängliche Sicherheiten am Ver-
mögen der Klägerin;

	● ein mit 8  % verzinstes Darlehen der Muttergesellschaft der 
Klägerin, das gänzlich unbesichert war.

In Höhe der Differenz zwischen den beiden Zinssätzen (ca. 3 %) 
verneinte das Finanzamt den Betriebsausgabenabzug und quali-
fizierte diese Zinsen in vGA um. Während das Finanzgericht die 
Klage für unbegründet hielt, hatte die Klägerin vor dem BFH Er-
folg.

Der BFH hat bestätigt, dass auch ein fremder Dritter bei einem 
unbesicherten Darlehen einen Risikozuschlag einkalkulieren 
würde. Daran ändere auch nichts, dass die Klägerin zum Zeit-
punkt der Darlehenshingabe über ausreichendes Vermögen 
verfügte, um das Darlehen zurückzuzahlen, denn ein gedachter 
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fremder Dritter würde die Ungewissheit, ob auch in Zukunft aus-
reichende Mittel zur Verfügung stünden, durch einen Risikoauf-
schlag berücksichtigen.

Hinweis: Nahezu jede mittelständische Kapitalgesellschaft 
ist durch Gesellschafterdarlehen finanziert. Dieses wichtige 
und grundlegende Urteil des BFH bietet Argumentationshil-
fen für eine - gegenüber einem besicherten Bankdarlehen 
- erhöhte Zinszahlung an die Darlehensgeber.

ARBEITGEBER UND 
ARBEITNEHMER

SONNTAGS-, FEIERTAGS- UND 
NACHTARBEIT: STEUERFREIHEIT BLEIBT
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Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit können bis 
zu einer gesetzlich festgelegten Höhe lohnsteuerfrei an den 
Arbeitnehmer ausgezahlt werden. Voraussetzung ist unter 
anderem, dass die Zuschläge neben dem Grundlohn und für 
tatsächlich geleistete Arbeit in Zuschlagszeiten (z.B. in der 
Nacht) gezahlt werden.

Bereits in 2010 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, 
dass die Zuschläge für geleistete Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit auch dann steuerfrei bleiben, wenn sie in einen 
durchschnittlich gezahlten Stundenlohn einfließen. Im zu-
grundeliegenden Fall hatte der Betreiber einer Raststätte seinen 
Arbeitnehmern unabhängig von den übernommenen Arbeits-
schichten einen festen durchschnittlichen Nettolohn pro tat-
sächlich geleisteter Arbeitsstunde garantiert. 

Die Vergütungsvereinbarung sah einen festen Basisgrundlohn 
und eine variable Grundlohnergänzung vor. Ergab sich aufgrund 
der Schichteinteilung zunächst ein geringerer durchschnittlicher 
Auszahlungsbetrag pro Stunde als vereinbart, wurde der Basis-
grundlohn um eine Grundlohnergänzung so weit aufgestockt, bis 
der festgelegte Auszahlungsbetrag pro geleisteter Arbeitsstunde 
erreicht war.

Der BFH entschied damals, dass die Zuschläge trotz eines 
gleichbleibenden Auszahlungsbetrags pro Stunde - wie gesetz-

lich gefordert - nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
in Zuschlagszeiten berechnet wurden und somit steuerfrei sind. 
Selbst wenn der Grundlohn wie im Urteilsfall variabel ist, besteht 
nach Gerichtsmeinung die erforderliche Trennung zwischen 
Grundlohn und Zuschlägen fort, so dass die Steuerfreiheit für die 
Zuschläge erhalten bleibt.

Der BFH hat diese Rechtsprechung nun im Fall einer Sängerin 
bestätigt, die von ihrem Arbeitgeber eine Theaterbetriebszu-
lage nach einem Manteltarifvertrag mit der Gewerkschaft ver.di 
erhalten hatte. Dieser tarifliche Zuschlag für Nacht-, Sonntags- 
und Feiertagsarbeit war ihr steuerfrei ausgezahlt worden, soweit 
er auf tatsächliche Arbeitszeiten zu begünstigten Zuschlagszei-
ten entfiel. Der Grundlohn wurde ebenfalls in Abhängigkeit von 
der Höhe der „erarbeiteten“ steuerfreien Zuschläge aufgestockt, 
um im Ergebnis einen bestimmten (tarif-)vertraglich vereinbarten 
Bruttolohn zu erreichen. Die Bundesrichter hielten an den Recht-
sprechungsgrundsätzen aus 2010 fest und entschieden, dass die 
variable Grundlohnergänzung der Steuerfreiheit der Zuschläge 
nicht entgegenstand.

HAUSBESITZER

ENERGETISCHE BAUMASSNAHMEN: BMF 
VERÖFFENTLICHT MUSTERBESCHEINIGUNGEN
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Seit 2020 fördert der Staat energetische Baumaßnahmen an 
selbstgenutzten eigenen Wohngebäuden mit einem neuen 
Steuerbonus. Pro Objekt beträgt die Steuerermäßigung maxi-
mal 40.000 €; dabei sieht das Einkommensteuergesetz folgende 
zeitliche Staffelung vor:

Veranlagungs-
zeitraum

Abzugsfähig sind Maximale Steuer-
ermäßigung

Jahr des Ab-
schlusses der 
Baumaßnahme

7 % der Auf-
wendungen

14.000 €

1. Folgejahr 7 % der Auf-
wendungen

14.000 €

2. Folgejahr 6 % der Auf-
wendungen

12.000 €

Der Bonus gilt für Baumaßnahmen, die nach dem 31.12.2019 
begonnen haben und vor dem 01.01.2030 abgeschlossen sind. 
Voraussetzung ist, dass das Gebäude bei Durchführung der  
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Baumaßnahme älter als zehn Jahre war. Abziehbar sind nicht 
nur die Lohnkosten, sondern auch die Materialkosten.

Hinweis: Arbeiten an Mietobjekten fallen nicht unter den 
Bonus, da der Steuerzahler das Objekt im jeweiligen Kalen-
derjahr ausschließlich selbst bewohnen muss. Entsprechen-
de Aufwendungen können von privaten Vermietern aber als 
Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung abgezogen werden.

Vom Bonus erfasst werden folgende Baumaßnahmen:

	● die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Ge-
schossdecken

	● die Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Heizungsan-
lagen

	● die Erneuerung/der Einbau einer Lüftungsanlage
	● der Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Be-

triebs- und Verbrauchsoptimierung
	● die Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die älter als 

zwei Jahre sind

Die Inanspruchnahme der Förderung setzt voraus, dass die 
Baumaßnahme von einem anerkannten Fachunternehmen 
unter Beachtung von energetischen Mindestanforderungen 
ausgeführt wird. Zudem muss über die Arbeiten eine Rechnung 
in deutscher Sprache ausgestellt worden sein, aus der die för-
derfähigen Maßnahmen, die Arbeitsleistung und die Adresse des 
begünstigten Objekts ersichtlich sind. 

Die Zahlung muss zudem auf das Konto des Leistungserbrin-
gers erfolgen (keine Barzahlung). Der Auftraggeber, der den 
Steuerbonus in seiner Einkommensteuererklärung beantragen 
will, muss dem Finanzamt zudem eine Bescheinigung des 
Fachunternehmens über die Baumaßnahme vorlegen, die nach 
amtlich vorgeschriebenem Muster erstellt ist.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat die entspre-
chenden Musterbescheinigungen nun für Baumaßnahmen über-
arbeitet, mit denen nach dem 31.12.2020 begonnen wurde. Damit 
berücksichtigt das BMF, dass die Energetische Sanierungsmaß-
nahmen-Verordnung im Sommer 2021 angepasst und der Begriff 
des Fachunternehmens auf weitere Gewerke und Unternehmen 
der Fenstermontage ausgedehnt wurde. Auch Personen mit Aus-
stellungsberechtigung für Energieausweise sind nun zur Erstel-
lung entsprechender Bescheinigungen berechtigt.

Hinweis: Vorgegeben werden vom BMF der Inhalt, der Auf-
bau und die Reihenfolge der Angaben, von denen die Betrie-
be nicht abweichen dürfen.

ALLE STEUERZAHLER

ZU VERSTEUERNDES EINKOMMEN: 
„VORRANG“ DES VERLUSTABZUGS IST O.K.

Wie hoch die festzusetzende Einkommensteuer eines Steuerzah-
lers ausfällt, richtet sich nach der Höhe seines zu versteuernden 
Einkommens. Um diese Ausgangsgröße zu ermitteln, müssen 
zunächst die Einkünfte aus den unterschiedlichen Einkunftsarten 
zusammengerechnet werden (z.B. Arbeitslohn, Kapitaleinkünfte, 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb). Von dieser Summe der Einkünfte 
aus wird dann - vereinfacht dargestellt - wie folgt weitergerechnet:

Summe der Einkünfte
- Altersentlastungsbetrag
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
= Gesamtbetrag der Einkünfte
- Verlustrücktrag bzw. -vortrag
- Sonderausgaben
- außergewöhnliche Belastungen
= Einkommen
- Freibeträge für Kinder
= zu versteuerndes Einkommen

Der Bundesfinanzhof hat nun bekräftigt, dass keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich des vorrangigen Ab-
zugs von Verlusten vor den Sonderausgaben und außergewöhn-
lichen Belastungen bestehen.

Hinweis: Die „Position“ des Verlustabzugs innerhalb der Be-
rechnung des zu versteuernden Einkommens hat den Nach-
teil, dass bestehende Verluste schneller verbraucht werden 
und sich Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastun-
gen eines Jahres steuerlich nicht mehr auswirken können, 
wenn ein Verlustrücktrag bzw. -vortrag zuvor den Gesamt-
betrag der Einkünfte abgeschmolzen hat.

ERHÖHUNG DER VERBINDLICHKEIT AUS EINEM 
FREMDWÄHRUNGSDARLEHEN IST ZULÄSSIG

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung dürfen Ver-
bindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro zu 
erfüllen sind, in einer Steuerbilanz nur dann mit einem höheren 
Wert als dem Wert zum Zeitpunkt ihrer Begründung ausgewie-
sen werden (sogenannte Teilwertzuschreibung), wenn die zum 
jeweiligen Bilanzstichtag aufgetretenen Änderungen des Wech-
selkurses voraussichtlich dauerhaft sind. An dieser Voraus-
setzung fehlt es regelmäßig bei langfristigen Fremdwährungsver-
bindlichkeiten. Denn bei ihnen kann grundsätzlich angenommen 
werden, dass sich die Wertunterscheide bis zum Zeitpunkt der 
Darlehensrückzahlung wieder ausgeglichen haben.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun jedoch entschieden, dass 
eine voraussichtlich dauernde Wertänderung angenommen wer-
den kann, wenn sich die Währungsdaten zwischen dem Euro-
Währungsraum und der Fremdwährung (hier dem Schweizer 
Franken) so fundamental geändert haben, wie dies zum Bilanz-
stichtag des 31.12.2010 wegen der europäischen Staatsschul-
denkrise der Fall war. Für diesen Fall sahen die Bundesrichter 
die Teilwertzuschreibung einer Fremdwährungsverbindlichkeit 
als berechtigt an.

Hinweis: Das BFH-Urteil zeigt, dass für Teilwertzuschrei-
bungen also durchaus Raum ist, wenn sich die wirtschaft-
lichen oder währungspolitischen Daten der beteiligten 
Währungsräume so einschneidend ändern, wie es in der eu-
ropäischen Staatsschuldenkrise ab 2010 der Fall war.

STEUERPFLICHT VON ALTERSEINKÜNFTEN: AB 
WANN MÜSSEN RENTNER STEUERN ZAHLEN?

Bereits zum 01.01.2005 hatte der Gesetzgeber die Rentenbe-
steuerung umfangreich reformiert und mit dem Alterseinkünfte-
gesetz (AltEinkG) einen schrittweisen Übergang zu einer nach-
gelagerten Rentenbesteuerung eingeläutet. 

Dies bedeutet: Während Altersvorsorgeaufwendungen in Zei-
ten der Erwerbstätigkeit steuerfrei gestellt werden, unterliegt die 
Rente in der Auszahlungsphase der vollen Steuerpflicht. Das Alt-
EinkG sieht einen jahresweise gestaffelten Übergang bis zu einer 
Vollversteuerung vor.

Viele (Neu-)Rentner stellen sich die Frage, ob sie überhaupt  
einem Steuerzugriff ausgesetzt sind und wann sie zur Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind. Hier gilt:

	● Pflichtveranlagung: Ruheständler sind zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet, wenn der steuerpflichtige Teil 

ihrer Jahresbruttorente zuzüglich anderer steuerpflichtiger 
Einkünfte und abzüglich absetzbarer Kosten den Grundfrei-
betrag übersteigt. Der Grundfreibetrag lag 2021 für Alleinste-
hende bei 9.744 € pro Jahr. Für Verheiratete und eingetragene 
Lebenspartner galt der doppelte Wert, also 19.488 €. Für 2022 
gilt ein Grundfreibetrag von 9.984 € (bzw. 19.968 €).

	● Besteuerungsanteil der Rente: Dank des sogenannten Ren-
tenfreibetrags bleibt ein gewisser Teil der Rente bislang noch 
steuerfrei. Entscheidend für die Höhe des Rentenfreibetrags 
ist das Jahr des Rentenbeginns. Während bei Rentenbeginn 
bis 2005 noch ein Besteuerungsanteil von 50 % galt, müssen 
Rentner mit Renteneintritt in 2021 bereits 81  % ihrer Rente 
versteuern. Bei Renteneintritt im Jahr 2040 steigt dieser Anteil 
auf 100 % (Vollversteuerung). Der Rentenfreibetrag ist ein fes-
ter Betrag, der in den Folgejahren grundsätzlich unverändert 
bleibt. Grundlage für die Berechnung des Rentenfreibetrags 
ist die volle Jahresbruttorente. Der Rentenfreibetrag wird für 
jeden Rentner zu Beginn der Rente individuell festgelegt. Die 
jährlichen Rentenerhöhungen, die im Laufe der Rente folgen, 
müssen in voller Höhe versteuert werden.

	● Steuerpflicht nach Rentenanpassung: Jedes Jahr zum 
01.07. erhöht die Bundesregierung die Renten. Einige Seni-
oren fürchten Jahr für Jahr, dass sie durch die Rentenerhö-
hung plötzlich in die Steuerpflicht „hineinrutschen“. Doch diese 
Sorge ist meistens unbegründet. Werden durch die Renten-
anpassung doch Steuern fällig, sind diese zunächst marginal. 
Beziehen Ruheständler ausschließlich Einkünfte aus der ge-
setzlichen Rente, haben sie in der Regel keine Steuernach-
zahlung zu befürchten (für Ehepaare und eingetragene Le-
benspartner gelten jeweils die doppelten Beträge).

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

10.01.2022 (13.01.2022*)
•	 Umsatzsteuer

(Monats- und Vierteljahreszahler)

•	 Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt
(Monats- und Vierteljahreszahler)

27.01.2022
•	 Sozialversicherungsbeiträge

Januar 2022
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31
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den  
behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.

01/2022


